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Beschluss zur Stellungnahme der Bezirksregierung Münster – Abfallwirtschaft – vom 
28.05.2015 bezüglich der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Nordwestlich der Holtwicker Straße“; 
Anlage I zur SV IX/315 
 
 
Der Hinweis auf die Beachtung der 26. BImSchV wird zur Kenntnis genommen. Seitens der 
zuständigen Behörde des Kreises Coesfeld wurden hierzu jedoch keine Bedenken geäußert. 

Der Anregung, vor der Inanspruchnahme bisher unbebauter Flächen die Möglichkeiten einer 
Wiedernutzbarmachung bereits bebauter oder versiegelter Flächen bzw. der Innenverdich-
tung zu prüfen, wird gefolgt.  

Die Gemeinde Rosendahl hat in den vergangenen Jahren im Ortsteil Osterwick mit der 
Durchführung verschiedener Bauleitplanverfahren vorrangig die Innenverdichtung der vor-
handenen Wohngebiete betrieben. Dabei konnten im geringen Umfang jeweils einzelne 
Grundstücke für eine Bebauung nutzbar gemacht werden. 

Diese Maßnahmen der Innenverdichtung reichen jedoch, wie in der Begründung zur Flä-
chennutzungsplanänderung bereits ausgeführt, nicht aus, um die Nachfrage nach Baugrund-
stücken in Osterwick zu decken. 

Bestehende planungsrechtlich gesicherte Wohnbauflächen z.B. im Bereich der Brachfläche 
eines ehemaligen Betonwerkes im Bereich Wellenort oder im Baugebiet „Kleikamp“ können 
derzeit nicht realisiert werden, weil der jetzige Eigentümer nicht bereit ist, die Fläche einer 
Wohnbebauung zuzuführen bzw. die betroffenen Flächen nur in Erbpacht vergeben werden 
sollen. 

Vor diesem Hintergrund besteht für die Gemeinde Rosendahl auch unter Berücksichtigung 
der Vorgaben des LBodSchG NRW keine Alternative zur Inanspruchnahme weiterer bisher 
unbebauter Flächen zur Deckung des nach wie vor bestehenden Bedarfs nach Baugrund-
stücken. 

 

Beschlussempfehlung: 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 


